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§29

Die Zusammenarbeit mit der Freien Deutschen lugend 
und der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“

(1) Die Grundorganisation der Freien Deutschen Jugend 
und die Pionierfreundschaft der Pionierorganisation „Ernst 
Thälmann“ leisten auf der Grundlage ihrer Statuten als Orga
nisator und Initiator des Lebens im Schülerko'llektiv einen 
wichtigen Beitrag zur kommunistischen Erziehung aller Schü
ler und zur Sicherung von Ordnung und Disziplin an def 
Schule. Das erfolgt vor allem durch die politisch-ideologische 
Erziehung ihrer Mitglieder und deren aktive Einbeziehung 
in das gesellschaftliche Leben, durch die gegenseitige Erzie
hung zum fleißigen, gewissenhaften Lernen und Arbeiten, 
zur sinnvollen Gestaltung der Freizeit und zu vorbildlichem 
Verhalten im Kollektiv und in der Öffentlichkeit.

(2) Auf der Grundlage des Arbeitsplanes der Schule und der 
Klassenleiterpläne beraten der Direktor und die Klassenleiter 
mit den FDJ-Leitungen und Pionierräten, welche Arbeiten 
zur Erfüllung politischer, kultureller und anderer gesellschaft
licher Aufgaben sowie zur Gestaltung der Lern-, Arbeits
und Lebensbedingungen an der Schule von den FDJ- und 
Pionierkollektiven eigenverantwortlich übernommen werden 
können.

§30

Die Pflichten und Rechte der Schüler

(1) Die sozialistische Schule'in der Deutschen Demokra
tischen Republik sichert allen Schülern die Wahrnehmung des 
Rechts, umfassendes Wissen und Können zu,erwerben, ihre 
Begabungen und Talente voll zu entfalten und aktiv an der 
Gestaltung des schulischen und gesellschaftlichen Lebens teil
zunehmen. Durch ihre Tätigkeit in den FDJ- und Pionier
gruppen und durch persönliche Vorschläge an ihre Lehrer, 
Erzieher oder an den Direktor wirken sie vor allem mit
— bei der Erziehung aller Schüler zum fleißigen und gewis

senhaften Lernen und zum disziplinierten Verhalten,
— bei der Planung und Organisation ihrer außerunterricht

lichen Tätigkeit, einschließlich der Ferienzeit,
— bei der Gestaltung des politischen und kulturellen Lebens

an der Schule und im Wohngebiet,
— an der Ausarbeitung und Durchsetzung der Hausordnung.

(2) Zur Wahrnehmung seines Rechts auf Bildung hat jeder 
Schüler die Pflicht, fleißig und gewissenhaft zu lernen und 
sich für eine gute Lern- und Arbeitsatmosphäre im Kollektiv 
einzusetzen. Die Schüler haben die Pflicht, sich gegenüber 
den Lehrern, Erziehern und anderen erwachsenen Personen 
sowie im Schülerkollektiv höflich und anständig zu beneh
men, gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft zu 
üben. Alle Schüler sollen sich aktiv am schulischen und ge
sellschaftlichen Leben beteiligen. Sie haben die Forderungen, 
die sich aus den Rechtsvorschriften und den anderen Bestim
mungen über die Schulhygiene, den Gesundheits-, Arbeits
und Brandschutz sowie zur Zivilverteidigung ergeben, gewis
senhaft zu erfüllen.

(3) Die Schüler haben den Unterricht und andere schulische 
Veranstaltungen regelmäßig und pünktlich zu besuchen. Sie 
sind verpflichtet, die für den Unterricht benötigten Mate
rialien bereitzuhalten und ihre Hausaufgaben sorgfältig an
zufertigen.

(4) Die Schüler sind verpflichtet, die Hausordnung einzu
halten, das gesellschaftliche Eigentum zu achten, es sorgsam 
zu behandeln und sich im Schulgebäude sowie außerhalb der 
Schule diszipliniert zu verhalten. Sie haben die Forderungen 
des Direktors, der Lehrer, Erzieher und Betreuer zu erfüllen 
und ihre Anweisungen zu befolgen.

(5) Den Schülern können durch die Lehrer und Erzieher 
Aufträge erteilt werden, die den Fähigkeiten der Schüler ent

sprechen und geeignet sind, ihre Selbsttätigkeit, Selbständig
keit und Mitverantwortung zu entwickeln. Solche Aufträge 
können zum Inhalt haben:

— die Hilfe für jüngere Schüler und die Unterstützung von 
Schülern, bei denen zeitweilige Schwierigkeiten beim Ler
nen auftreten,

— die Mitwirkung bei der Durchsetzung der Hausordnung, 
bei der Pausenaufsicht einschließlich der Aufsicht im 
Speiseraum,

— die Mithilfe bei der Ausgestaltung und Reinigung des 
Schulgeländes und Schulgebäudes, der Klassen-, Fach
unterrichts- und Horträume sowie des Schulintemates,

— die Pflege der technischen Geräte, der Unterrichtsmittel, 
der Buchbestände und des Beschäftigungsmaterials.

Bei der Erteilung und Ausführung derartiger Aufträge sind 
die Rechtsvorschriften über den Gesundheits-, Arbeits- und 
Brandschutz streng zu beachten.

§31

Belobigungen und Auszeichnungen

(1) Bei besonders guter Erfüllung ihrer Aufgaben und 
Pflichten im Unterricht, in der außerunterrichtlichen Tätig
keit und in der gesellschaftlichen Arbeit können Schüler und 
Schülerkollektive belobigt und ausgezeichnet werden. Dabei 
sind erzieherisch wertvolle Traditionen zu entwickeln.

(2) Als Belobigungen und Auszeichnungen gelten:
a) die Anerkennung vor der Klasse durch den unterrich

tenden Lehrer,
b) das Lob vor der Klasse durch den Klassenleiter,
c) das Lob beim Fahnenappell durch den Direktor,
d) die Auszeichnung mit Urkunden und Diplomen,
e) die Auszeichnung mit der „Gotthold-Ephraim-Lessing- 

Medaille“.

(3) Für die Auszeichnung von Schülern mit Urkunden und 
Diplomen gemäß Abs. 2 Buchst, d gilt im einzelnen folgendes:

a) Schüler der Klassen 1 bis 12, die in mehr als der Hälfte 
der Fächer die Zensur „sehr gut“, in den übrigen 
Fächern die Zensur „gut“ erhielten, beispielhaftes Ver
halten zeigten und eine vorbildliche gesellschaftliche und 
außerunterrichtliche Arbeit leisteten, erhalten zum Ende 
des Schuljahres die Urkunde „Für gutes Lernen in der 
sozialistischen Schule“. Die Urkunde kann hoch verliehen 
werden, wenn in 2 Fächern die Zensur „befriedigend“ 
vorliegt. Die Vorschläge sind vom Klassenleiter zu unter
breiten. Der Direktor entscheidet darüber nach Beratung 
in der Leitung der FDJ-Grundorganisation bzw. im 
Freundschaftsrat der Pionierfreundschaft. Die Urkunden 
werden durch den Direktor am letzten Unterrichtstag 
des Schuljahres ausgehändigt.

b) Schülern, denen bei der Abschluß- oder bei der Reife
prüfung das Gesamtprädikat „Mit Auszeichnung be
standen“ zuerkannt wurde, wird ein Diplom verliehen- 
Die Diplome werden durch den.Direktor zusammen mit 
den Zeugnissen überreicht.

(4) Die Auszeichnung von Schülern mit der „Gotthold- 
Ephraim-Lessing-Medaille“ gemäß Abs. 2 Buchst, e wird 
durch eine spezielle Ordnung geregelt. Mit Schülern, die nach 
dieser Ordnung mit der Medaille in Gold ausgezeichnet wur
den, ist bei Aufnahme eines Lehrverhältnisses durch den 
Betrieb eine besondere Vereinbarung über die berufliche Ent
wicklung, bei Aufnahme eines Fach- oder Hochschulstudiums 
durch die weiterführende Bildungseinrichtung ein Studien
förderungsvertrag abzuschließen.

(5) In der Schule ist ein „Ehrenbuch der Schule“ anzulegen. 
In das Ehrenbuch sind alle Schüler einzutragen, denen eine


